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Teil A:  

Zusatzqualifikation 
Systemintegration 

 

Lfd. Nr. Teil der  
Zusatzqualifikation 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

1 2 3 

1 Analysieren von technischen 
Aufträgen und Entwickeln von 
Lösungen 

a) Ist-Zustand von zu verbindenden Teilsystemen 
analysieren und auswerten und Systemschnitt- 
stellen identifizieren 

b) technische Prozesse und Umgebungsbedingun- 
gen analysieren und Soll-Zustand festlegen 

c) Lösungsvarianten zur Systemintegration erarbei- 
ten, bewerten und abstimmen und dabei sowohl 
Spezifikationen berücksichtigen als auch techni- 
sche Bestimmungen und die betrieblichen IT-
Richtlinien einhalten 

d) Vorgehensweise und Zuständigkeiten bei Instal- 
lationen und Systemerprobungen festlegen 

2 Installieren und Inbetriebnehmen 
von cyberphysischen Systemen 

a) mit Kleinspannung betriebene Hardwarekompo- 
nenten installieren und Softwarekomponenten 
konfigurieren 

b) Systeme mittels Software zu einem cyberphysi- 
schen System vernetzen 

c) Systeme mit Hard- und Softwarekomponenten in 
Betrieb nehmen 

d) Störungen analysieren und systematische Fehler- 
suche in Systemen durchführen und dokumen- 
tieren 

e) Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen und 
Testläufe dokumentieren 

 
 


